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Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §59;

AVG §8;

VStG §9 Abs7;

VwGG §34 Abs1;

1. AVG § 59 heute

2. AVG § 59 gültig ab 01.01.1999 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 158/1998

3. AVG § 59 gültig von 01.02.1991 bis 31.12.1998

1. AVG § 8 heute

2. AVG § 8 gültig ab 01.02.1991

1. VStG § 9 heute

2. VStG § 9 gültig ab 05.01.2008 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 3/2008

3. VStG § 9 gültig von 01.01.2002 bis 04.01.2008 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 137/2001

4. VStG § 9 gültig von 01.01.1999 bis 31.12.2001 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 158/1998

5. VStG § 9 gültig von 01.02.1991 bis 31.12.1998

1. VwGG § 34 heute

2. VwGG § 34 gültig ab 01.07.2021 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 2/2021

3. VwGG § 34 gültig von 01.01.2014 bis 30.06.2021 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

4. VwGG § 34 gültig von 01.03.2013 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

5. VwGG § 34 gültig von 01.07.2008 bis 28.02.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 4/2008

6. VwGG § 34 gültig von 01.08.2004 bis 30.06.2008 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 89/2004

7. VwGG § 34 gültig von 01.09.1997 bis 31.07.2004 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 88/1997

8. VwGG § 34 gültig von 05.01.1985 bis 31.08.1997

Rechtssatz

Im Beschwerdefall enthält der Spruch des erstinstanzlichen Straferkenntnisses keinen Haftungsausspruch nach § 9

Abs. 7 VStG. Ein solcher kann auch nicht durch Aufnahme eines bloßen Hinweises auf diese Gesetzesbestimmung

ersetzt werden. Die Behörde ist somit in der entscheidenden Frage der Parteistellung der beschwerdeführenden

Gesellschaft zu Recht davon ausgegangen, dass ihr mangels Ausspruchs einer sie tre>enden (exekutierbaren) Haftung

für die über ihr Organ verhängte Geldstrafe samt Anhang nicht in ihren subjektiv-ö>entlichen Rechten berührt und
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daher auch nicht zur Erhebung einer Berufung legitimiert war. Die Behörde hat daher zu Recht die Berufung der

beschwerdeführenden Gesellschaft als unzulässig zurückgewiesen.Im Beschwerdefall enthält der Spruch des

erstinstanzlichen Straferkenntnisses keinen Haftungsausspruch nach Paragraph 9, Absatz 7, VStG. Ein solcher kann

auch nicht durch Aufnahme eines bloßen Hinweises auf diese Gesetzesbestimmung ersetzt werden. Die Behörde ist

somit in der entscheidenden Frage der Parteistellung der beschwerdeführenden Gesellschaft zu Recht davon

ausgegangen, dass ihr mangels Ausspruchs einer sie tre>enden (exekutierbaren) Haftung für die über ihr Organ

verhängte Geldstrafe samt Anhang nicht in ihren subjektiv-ö>entlichen Rechten berührt und daher auch nicht zur

Erhebung einer Berufung legitimiert war. Die Behörde hat daher zu Recht die Berufung der beschwerdeführenden

Gesellschaft als unzulässig zurückgewiesen.
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